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– bevor’s richtig weh tut
Du denkst, dein Arbeitsvertrag ist sicher und dein Kündigungsrecht glasklar
geregelt? Falsch gedacht. Wer sich auf Bauchgefühl oder Hörensagen verlässt,
steht im Zweifel dumm da – besonders beim Thema Kündigungsfristen. Dieses
juristische Minenfeld ist mit Stolperfallen gespickt, die dir schnell die
Karriere, das Gehalt oder die Nerven kosten können. In diesem Artikel
erfährst du, wie Kündigungsfristen für Angestellte wirklich funktionieren,
warum sie oft falsch verstanden werden – und wie du dich endlich rechtlich
sattelfest aufstellst. Keine Mythen, keine Arbeitgeber-Romantik. Nur
knallharte Fakten, clever erklärt.

Was Kündigungsfristen für Angestellte laut Gesetz wirklich bedeuten
Warum die gesetzliche Regelung oft nicht greift – und was dann zählt
Wie du deinen Arbeitsvertrag richtig liest (und Manipulation erkennst)
Die Unterschiede zwischen ordentlicher und außerordentlicher Kündigung
Was es mit Probezeit, Tarifverträgen und Betriebszugehörigkeit auf sich
hat
Welche Fristen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer wirklich gelten
Wie du Kündigungsfristen clever nutzt – statt ihnen ausgeliefert zu sein
Die größten Irrtümer über Kündigungsfristen – juristisch entlarvt
Wie du dich im Kündigungsfall rechtlich absicherst – Schritt für Schritt

Kündigungsfristen für
Angestellte: Gesetzliche
Grundlagen verstehen
Das Fundament für Kündigungsfristen in Deutschland liefert § 622 BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch). Und wie bei fast allem, was aus der juristischen
Ecke kommt, ist das zwar theoretisch klar – aber praktisch voller
Fallstricke. Grundsätzlich gilt: Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber
müssen beim Beenden eines Arbeitsverhältnisses bestimmte Fristen einhalten.
Aber Obacht: Diese Fristen sind nicht symmetrisch. Und sie sind nicht in
Stein gemeißelt, sondern durch Verträge, Tarifwerke oder Sonderregelungen
modifizierbar.

Für Arbeitnehmer ist die gesetzliche Kündigungsfrist meist vier Wochen zum
15. oder zum Monatsende. Für Arbeitgeber hingegen staffelt sich die Frist mit
der Dauer der Betriebszugehörigkeit – von einem Monat bis zu sieben Monaten
zum Monatsende. Klingt erstmal fair. Ist es aber nicht immer. Denn viele
Angestellte übersehen, dass diese gesetzlichen Fristen nur dann gelten, wenn
im Arbeitsvertrag nichts anderes steht – und genau da beginnt das Problem.

Denn was im BGB steht, ist nur der Default. Die Realität sieht oft anders
aus. Arbeitsverträge enthalten häufig abweichende Regelungen, die entweder
kürzer, länger oder schlichtweg intransparent formuliert sind. Wer das nicht



kapiert, unterschreibt womöglich eine Kündigungsfrist, die ihn sechs Monate
an einen toxischen Job bindet – oder ihm im Worst Case die Abfindung versaut.

Um es klar zu sagen: Kündigungsfristen zu verstehen, ist keine juristische
Kür, sondern Pflichtprogramm für jeden, der nicht naiv in arbeitsrechtliche
Katastrophen schlittern will. Und wer glaubt, „wird schon passen“, der kann
sich gleich auf einen Ritt durch die Instanzen vorbereiten – mit ungewissem
Ausgang und sicherer Rechnung.

Arbeitsvertrag schlägt Gesetz
– wenn du nicht aufpasst
Die größte Fehlannahme unter Angestellten: „Was im Gesetz steht, gilt
sowieso.“ Falsch. Dein Arbeitsvertrag hat in vielen Fällen Vorrang – solange
er nicht gegen gesetzliche Mindeststandards verstößt. Und genau hier wird’s
tricky. Denn viele Verträge enthalten Klauseln, die auf den ersten Blick
harmlos wirken, aber im Ernstfall zum Problem werden.

Beispiel: Eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Quartalsende. Klingt
solide, oder? Ist aber für Arbeitnehmer verheerend, wenn sie spontan ein
besseres Jobangebot erhalten. Denn mit solchen Fristen bist du faktisch
immobil – während dein potenzieller neuer Arbeitgeber nicht auf dich wartet.
Noch perfider: Verträge, die die Kündigungsfrist automatisch verlängern, wenn
du länger im Unternehmen bist – aber ohne diese Regelung auch für den
Arbeitgeber zu verschärfen. Das ist nicht nur unfair, sondern rechtlich oft
angreifbar.

Deshalb gilt: Lies deinen Vertrag wie ein feindliches Dokument. Prüfe jede
Klausel zu Kündigungsfristen genau. Und lass dich nicht von weichgespültem
Juristendeutsch einlullen. Wer „nach betriebsüblicher Regelung“ oder „gemäß
interner Betriebsordnung“ liest, hat de facto keine Klarheit – und das ist
gefährlich.

Viele Angestellte merken erst bei der Kündigung, dass sie sich in eine
vertragliche Sackgasse manövriert haben. Und dann ist es zu spät. Deshalb:
Arbeitsverträge immer mit Fokus auf Kündigungsfristen lesen – nicht erst,
wenn du kündigen willst, sondern beim Unterschreiben.

Ordentliche vs.
außerordentliche Kündigung:
Der Unterschied ist



entscheidend
Im Arbeitsrecht unterscheidet man zwischen ordentlicher und außerordentlicher
Kündigung. Und nein, das ist kein Synonym für „freundlich“ oder „gemein“. Die
ordentliche Kündigung erfolgt unter Einhaltung der vertraglich oder
gesetzlich geregelten Fristen. Die außerordentliche – auch fristlose
Kündigung genannt – ist nur bei schwerwiegendem Fehlverhalten möglich.

Für Arbeitnehmer ist die ordentliche Kündigung der Regelfall. Du kündigst mit
Frist, idealerweise schriftlich und nachweisbar. Wichtig: Die Frist beginnt
erst mit Zugang der Kündigung beim Arbeitgeber. Einwurf am letzten Tag reicht
also nicht – der Brief muss angekommen sein.

Die außerordentliche Kündigung ist heikel. Sie setzt einen wichtigen Grund
voraus – etwa massive Vertragsverstöße, kriminelles Verhalten oder
gesundheitliche Gefährdung. Wer fristlos kündigt, ohne triftigen Grund,
riskiert Schadenersatzforderungen oder Sperrzeiten beim Arbeitslosengeld.
Deshalb: Fristlos kündigen nur mit Rechtsberatung – nie aus dem Bauch heraus.

Für Arbeitgeber ist die Sache noch komplexer. Hier gelten strengere Maßstäbe
für außerordentliche Kündigungen, insbesondere bei langjährigen Mitarbeitern
oder bei bestehendem Kündigungsschutz. Wer hier Fehler macht, kassiert
schnell eine Kündigungsschutzklage – und zahlt am Ende doppelt.

Tarifverträge, Probezeit &
Co.: Sonderregelungen mit
Sprengkraft
Du glaubst, dein Arbeitsvertrag ist deine einzige Baustelle? Denkste.
Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und gesetzliche Sonderregelungen können
deine Kündigungsfrist massiv beeinflussen – ob du willst oder nicht. Und wer
sie ignoriert, wacht irgendwann mit einem juristischen Kater auf.

Tarifverträge können Kündigungsfristen verlängern oder verkürzen – je nach
Branche, Region oder Gewerkschaftszugehörigkeit. Sie gelten automatisch, wenn
dein Unternehmen tarifgebunden ist oder der Tarifvertrag für
allgemeinverbindlich erklärt wurde. Wer das nicht weiß, hat im Ernstfall
keine Ahnung, was gilt – und das ist brandgefährlich.

Auch die Probezeit ist ein Sonderfall. Während dieser maximal sechs Monate
darf das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden –
ohne Angabe von Gründen. Klingt fair, ist aber ein zweischneidiges Schwert.
Denn viele Arbeitgeber nutzen die Probezeit als juristischen Schleudersitz –
raus mit dir, ohne Diskussion. Deshalb: Auch in der Probezeit gilt es, genau
hinzuschauen, was vertraglich geregelt wurde.

Und dann wäre da noch die Betriebszugehörigkeit: Je länger du im Unternehmen



bist, desto länger ist (für den Arbeitgeber!) die gesetzliche
Kündigungsfrist. Für dich als Arbeitnehmer bleibt sie meist gleich – es sei
denn, dein Vertrag regelt etwas anderes. Und genau da liegt der Teufel im
Detail.

Schritt-für-Schritt:
Kündigungsfristen korrekt
berechnen und anwenden
Du willst kündigen – aber weißt nicht, wann du raus bist? Dann wird’s Zeit
für Klartext. So gehst du Schritt für Schritt vor, um deine Kündigungsfrist
korrekt zu berechnen und juristisch sauber zu handeln:

Arbeitsvertrag prüfen1.
Suche nach dem Abschnitt „Kündigung“ oder „Beendigung des
Arbeitsverhältnisses“. Lies jede Klausel gründlich – auch das
Kleingedruckte.
Tarifbindung checken2.
Ist dein Unternehmen tarifgebunden? Dann prüfe den einschlägigen
Tarifvertrag. Der kann eigene Fristen regeln – unabhängig vom BGB.
Gesetzliche Frist bestimmen3.
Falls keine vertragliche Regelung existiert: § 622 BGB lesen. Für
Arbeitnehmer: vier Wochen zum 15. oder Monatsende.
Beginn der Frist berechnen4.
Die Frist beginnt mit Zugang der Kündigung beim Arbeitgeber.
Einwurfeinschreiben oder persönliche Übergabe mit Empfangsbestätigung
sind Pflicht.
Kündigungsschreiben korrekt aufsetzen5.
Schriftlich, eigenhändig unterschrieben, mit eindeutigem Satz: „Hiermit
kündige ich das Arbeitsverhältnis zum nächstmöglichen Zeitpunkt.“
Resturlaub & Überstunden klären6.
Vor der Kündigung mit dem Arbeitgeber absprechen, wie offene Ansprüche
verrechnet oder abgegolten werden.
Auf Bestätigung der Kündigung bestehen7.
Lass dir schriftlich bestätigen, wann die Kündigung zugegangen ist – zur
eigenen Absicherung.

Fazit: Wer Fristen nicht
kennt, verliert
Kündigungsfristen für Angestellte sind kein juristisches Nice-to-have,
sondern ein strategischer Faktor für deine berufliche Freiheit. Wer sie nicht
versteht, lässt sich von Verträgen fesseln, blockiert seine Karriere und
riskiert finanzielle Nachteile. Die gesetzliche Regelung ist nur der Anfang.
Entscheidend ist, was dein Vertrag wirklich sagt – und ob du das auch



verstehst.

Deshalb: Mach dich schlau, bevor du unterschreibst. Lies deinen Vertrag
kritisch. Und wenn du kündigen willst, dann tu es sauber – mit klarer Frist,
korrektem Timing und rechtlicher Absicherung. Denn in der Arbeitswelt 2025
gilt: Wer sich auf sein Bauchgefühl verlässt, wird juristisch zerlegt. Wer
dagegen seine Kündigungsfristen clever kennt und nutzt, hat die Kontrolle –
über seinen Job, seine Zeit und seine Zukunft.


